
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2002/6/4 B2U11/01
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.2002

Norm

ASVG §175 Abs2 Z1

Rechtssatz

Der Unfallversicherungsschutz auf dem Weg zur Arbeitsstätte wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Versicherte

aufgrund seiner Fahrweise wegen vosätzlicher Straßenverkehrsgefährdung bestraft wird, auch wenn der Unfall auf

dieser Verhaltensweise beruht.

Schlagworte

*D*

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:AUSL000:2002:RS0117226

Im RIS seit

04.07.2002

Zuletzt aktualisiert am

20.02.2014
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